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[fol. 41r]

Gregori Hürnstainer, Pothen von Kelhaimb,
aber ist wegen vnderthenigst erstatt
vnd nach München yberliferter Ambstbricht
den Herren Pfleger alhier vnd dessen wider-

Pothenlohn rechtlich vorgenommne Abstraffung zwayer
Vnderthonnen von Affegging, so Veichtn
Sudtholz beygefiehrt betr., Pothenlohn
vnd Warttgelt behendigt worden 3 12  

34Nitweniger Dionisien Kagerer, Kueff-
maistern alhier, vmb 300 nach vnd
nach in das Churfürstliche Preuhaus geliferte
Ganze Viertl Vas, jedes 48 kr., in
Summa aber 240   

 
Item von dennen in disem Extract
verschlissnen 46 Preu Pier das
genedigist bewilligte Zueschlag Gelt, als
ab jeder Sudt 2, zusammen 92   

 
Vnd weillen sich auch in disem Extr.
der Verschleis des Piers solchergestaltn
bezaigt, das hierundter 10 Mahlen
auf dem Viertn Gschier gesoden werden
müessen, als haben volgente 8 Preuknecht,
als Caspar Neumayr, Peter Weninger, Hans
Schenkh, Melchior Probst, Antoni Pizl,

thuet 335 12  
 

[fol. 41v]

Hans Plössl, Sebastian Stokher vnd
Soldt Georg Peitl, ab jeder Sud 8 fl.,

in Suma aber an Soldt empf. 80   
 

Ingleichem die in Arbeith stehente 24
Soldt Preuknecht alda ihren ordinary Soldt

mit 107 15  

35Dann der Stattmühler 7 13 2

Thonaumiller 8 40  
 
 
 
 
 

34 Dieser und der folgende Absatz sind von einer nach rechts offenen Klammer umfaßt und mit „Kueff-
werkh“ bezeichnet.

35 Diese und die folgende Zeile werden von einer nach rechts offenen Klammer umfasst, an der links der
Text „Mihlwerkh“ steht.


